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(54) HAUSGERÄTEVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung geht aus von einer Hausgeräte-
vorrichtung, insbesondere einer Kältegerätevorrichtung,
mit zumindest einem Abstützelement (56a - 56j), welches
dazu vorgesehen ist, zumindest ein Hausgeräteschar-
nier (32a - 32j; 34a - 34j) gegen zumindest ein Hausge-
rätegehäuseelement (20a - 20j; 22a - 22j; 24a - 24j; 26a

- 26j; 28a - 28j) abzustützen.
Um eine Stabilität und/oder eine Dauerfestigkeit zu

erhöhen wird vorgeschlagen, dass das zumindest eine
Abstützelement (56a - 56j) zumindest teilweise aus Me-
tall besteht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Hausgeräte-
vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der DE 10 2011 115 930 A1 ist ein Kälte-
gerät bekannt, welches ein Gehäuse, eine beweglich ge-
lagerte Türe sowie zumindest ein Scharnier umfasst, wel-
ches dazu vorgesehen ist, an einer Gehäusewand be-
festigt zu werden. Zu einer Unterstützung des zumindest
einen Scharniers, insbesondere während eines Trans-
ports, weist das Kältegerät eine Transportsicherung auf,
welche dazu vorgesehen ist, das Scharnier gegen eine
Gehäuseseitenwand abzustützen.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine gattungsgemäße Hausgerätevorrich-
tung mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich einer
Stabilität und/oder einer Dauerfestigkeit bereitzustellen.
Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale
des Patentanspruchs 1 gelöst, während vorteilhafte Aus-
gestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung den
Unteransprüchen entnommen werden können.
[0004] Die Erfindung geht aus von einer Hausgeräte-
vorrichtung, insbesondere einer Kältegerätevorrichtung,
mit zumindest einem Abstützelement, welches dazu vor-
gesehen ist, zumindest ein Hausgerätescharnier gegen
zumindest ein Hausgerätegehäuseelement, vorzugs-
weise gegen zumindest eine Hausgeräteseitenwand, ab-
zustützen.
[0005] Es wird vorgeschlagen, dass das zumindest ei-
ne Abstützelement zumindest teilweise, vorzugsweise
zumindest im Wesentlichen und besonders bevorzugt
vollständig aus Metall besteht.
[0006] Unter einer "Hausgerätevorrichtung" soll in die-
sem Zusammenhang insbesondere zumindest ein Teil,
insbesondere eine Unterbaugruppe, eines Hausgeräts
und/oder eine Zusatzvorrichtung zur Verwendung mit ei-
nem Hausgerät verstanden werden. Insbesondere kann
die Hausgerätevorrichtung auch das gesamte Hausgerät
umfassen. Unter einer "Zusatzvorrichtung" zur Verwen-
dung mit dem Hausgerät soll insbesondere eine fakulta-
tive und insbesondere von einem Endbenutzer und/oder
Installateur bei Bedarf verwendbare Vorrichtung verstan-
den werden, welche dazu vorgesehen ist, in einem, ins-
besondere vollfunktionsfähigen, Betriebszustand
und/oder montierten Zustand des Hausgeräts, vorzugs-
weise werkzeuglos und/oder unter Verwendung lediglich
eines Schraubendrehers, insbesondere nachträglich, an
das Hausgerät montiert zu werden. Das Hausgerät kann
dabei insbesondere als beliebiges einem Fachmann als
sinnvoll erscheinendes Hausgerät, vorzugsweise als
Einbauhausgerät, ausgebildet sein, insbesondere als
Waschgerät und/oder als Gargerät und/oder vorzugs-
weise als Kältegerät, insbesondere als Kühl- und/oder
Gefriergerät, wie insbesondere als Kühlschrank, Kühl-
truhe, Gefrierschrank, Gefriertruhe, Kühlgefrierkombina-
tion und/oder Weinlagerschrank. Insbesondere weist die
Hausgerätevorrichtung wenigstens ein Hausgerätege-
häuse mit dem zumindest einen Hausgerätegehäusee-

lement, vorzugsweise mehreren Hausgerätegehäusee-
lementen, und insbesondere zumindest ein beweglich
gelagertes Schließelement, insbesondere eine Hausge-
rätetüre und/oder eine Hausgeräteklappe, auf, welche
insbesondere um eine Vertikalachse und/oder einer Ho-
rizontalachse, insbesondere bezogen auf eine Aufstell-
position und/oder eine Standfläche, insbesondere eine
Standfläche für das Hausgerät, schwenkbar ist. Die
Hausgerätevorrichtung weist ferner insbesondere zu-
mindest ein Hausgerätescharnier, vorzugsweise zumin-
dest zwei, vorteilhaft genau zwei, Hausgerätescharniere,
auf.
[0007] In diesem Zusammenhang soll unter einem
"Hausgerätescharnier" insbesondere eine Scharnierein-
heit, vorzugsweise ein Türscharnier, verstanden werden,
welche dazu vorgesehen ist, wenigstens zwei Objekte,
insbesondere das zumindest eine Schließelement und
das wenigstens eine Hausgerätegehäuse, beweglich
miteinander zu verbinden. Das zumindest eine Hausge-
rätescharnier kann dabei als beliebiges einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinendes Scharnier ausgebildet
sein, insbesondere als Türband, Topfscharnier und/oder
Schleppscharnier. Vorzugsweise ist das zumindest eine
Hausgerätescharnier jedoch als Flachscharnier, K-
Scharnier, Mehrgelenkscharnier und/oder als Scharnier
für eine flächenbündige Türe ausgebildet. Vorzugsweise
besteht das zumindest eine Hausgerätescharnier dabei
zumindest im Wesentlichen aus Metall, insbesondere
Aluminium, Stahl und/oder Edelstahl, und/oder einer Le-
gierung, insbesondere Messing. Alternativ ist auch denk-
bar, dass das zumindest eine Hausgerätescharnier zu-
mindest im Wesentlichen aus einem Verbundwerkstoff
und/oder Kunststoff besteht. Unter dem Ausdruck "zu-
mindest im Wesentlichen" soll insbesondere zu zumin-
dest 60 %, insbesondere zu zumindest 70 %, vorzugs-
weise zu zumindest 80 % und besonders vorteilhaft zu
zumindest 90 % verstanden werden. Unter "vorgesehen"
soll insbesondere speziell ausgelegt und/oder ausge-
stattet verstanden werden. Darunter, dass ein Objekt zu
einer bestimmten Funktion vorgesehen ist, soll insbeson-
dere verstanden werden, dass das Objekt diese be-
stimmte Funktion in zumindest einem Anwendungs-
und/oder Betriebszustand erfüllt und/oder ausführt.
[0008] Unter einem "Abstützelement" soll in diesem
Zusammenhang insbesondere ein Element verstanden
werden, welches dazu vorgesehen ist, das zumindest
eine Hausgerätescharnier zumindest in eine Richtung,
insbesondere in eine Schwerkraftrichtung und/oder zu-
mindest teilweise in eine Richtung vertikal zu der Stand-
fläche, insbesondere mittelbar und/oder vorzugsweise
unmittelbar, abzustützen und/oder zu stabilisieren, ins-
besondere in einem Betriebszustand des Hausgeräts.
Insbesondere kann das zumindest eine Abstützelement
als ein Nachrüstbauteil ausgestaltet sein. Ferner ist das
zumindest eine Abstützelement von einer, insbesondere
reinen Transportsicherung verschieden und vorzugswei-
se dazu vorgesehen, in einem geschlossenen Zustand
des Hausgeräts montiert und/oder demontiert zu wer-
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den. Alternativ ist jedoch auch denkbar, dass das zumin-
dest eine Abstützelement dazu vorgesehen ist, in einem
geöffneten Zustand des Hausgeräts montiert und/oder
demontiert zu werden. Das zumindest eine Abstützele-
ment erlaubt insbesondere ein vorzugsweise ungehin-
dertes Öffnen und/oder Schließen des Hausgeräts. Vor-
zugsweise besteht das zumindest eine Abstützelement
dabei zumindest teilweise, vorzugsweise zumindest im
Wesentlichen und besonders bevorzugt vollständig aus
Aluminium, Nickel, Zink, Bismut, Blei, Kupfer, Wolfram,
Silber, Eisen, Stahl, Edelstahl und/oder einem anderen
einem Fachmann als sinnvoll erscheinenden Metall. Un-
ter der Wendung, dass das zumindest eine Abstützele-
ment dazu vorgesehen ist, das zumindest eine Hausge-
rätescharnier gegen das zumindest eine Hausgerätege-
häuseelement "abzustützen", soll dabei insbesondere
verstanden werden, dass das zumindest eine Abstütze-
lement dazu vorgesehen ist, insbesondere mittelbar
und/oder vorzugsweise unmittelbar, eine auf das zumin-
dest eine Hausgerätescharnier wirkende Kraft zumindest
teilweise, vorzugsweise zumindest im Wesentlichen in
das zumindest eine Hausgerätegehäuseelement einzu-
leiten. Vorzugsweise weist das zumindest eine Abstütz-
element dazu zumindest eine Kontaktfläche mit dem zu-
mindest einen Hausgeräteelement auf. Darunter, dass
das zumindest eine Abstützelement dazu vorgesehen
ist, eine auf das zumindest eine Hausgerätescharnier
wirkende Kraft in das zumindest eine Hausgerätegehäu-
seelement "einzuleiten" soll insbesondere verstanden
werden, dass das zumindest eine Abstützelement, dazu
vorgesehen ist, zumindest einen zusätzlichen Weg, ins-
besondere von einem durch das zumindest eine Haus-
gerätescharnier verschiedenen Weg, für einen Kraftfluss
bereitzustellen. Darunter, dass zumindest zwei Objekte
eine "Kontaktfläche" aufweisen, soll insbesondere ver-
standen werden, dass sich die zumindest zwei Objekte
wenigstens in einem Betriebszustand zumindest an ei-
nem Punkt berühren und somit insbesondere zumindest
einen Berührpunkt und/oder zumindest einen Abstütz-
punkt aufweisen. Dabei können die zumindest zwei Ob-
jekte insbesondere auch einstückig ausgebildet sein. In
diesem Fall liegt der zumindest eine Berührpunkt vor-
zugsweise innerhalb eines, insbesondere gemeinsa-
men, Materials, insbesondere wenigstens in einem Über-
gangsbereich, der zumindest zwei Objekte.
[0009] Durch diese Ausgestaltung kann eine gattungs-
gemäße Hausgerätevorrichtung mit verbesserten Eigen-
schaften hinsichtlich einer Stabilität und/oder einer Dau-
erfestigkeit, insbesondere des zumindest einen Hausge-
rätescharniers, bereitgestellt werden. Ferner kann vor-
teilhaft eine erhöhte Tragkraft eines Hausgeräts, insbe-
sondere zumindest eines Schließelements des Hausge-
räts, ermöglicht werden. Zudem können Kosten redu-
ziert, eine Lebenszeit erhöht und ein Arbeitsaufwand mi-
nimiert werden. Ferner kann ein vorteilhaft einfaches
Abstützelement bereitgestellt werden. Dabei kann ins-
besondere auch eine einfache Montierbarkeit sowie eine
vorteilhafte Nachrüstbarkeit für bestehende Hausgerä-

tevorrichtungen erreicht werden. Hierdurch können auch
bereits bestehende Hausgerätevorrichtungen vorteilhaft
für eine erhöhte Tragkraft modifiziert werden. Ferner
kann vorteilhaft ein Montageaufwand minimiert werden.
[0010] Vorzugsweise weist das zumindest eine Abstüt-
zelement zumindest eine Abstützfläche, insbesondere
zumindest eine Kontaktfläche, auf, welche dazu vorge-
sehen ist, das zumindest eine Hausgerätescharnier, vor-
zugsweise zumindest einer Unterseite des zumindest ei-
nen Hausgerätescharniers, insbesondere bezogen auf
die Aufstellposition des Hausgeräts, zu kontaktieren. Die
zumindest eine Abstützfläche kann insbesondere durch
eine Kante des zumindest einen Abstützelements
und/oder insbesondere durch eine Fläche mit einer Flä-
chenerstreckung von zumindest 30 mm2, vorteilhaft von
zumindest 80 mm2, vorzugsweise von zumindest 120
mm2 und besonders bevorzugt von zumindest 180 mm2.
Hierdurch kann eine Kraft, insbesondere eine auf das
zumindest eine Hausgerätescharnier wirkende Kraft, be-
sonders vorteilhaft in das zumindest eine Hausgeräte-
gehäuseelement eingeleitet werden.
[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass das zumindest eine Ab-
stützelement ein minimales Elastizitätsmodul von zumin-
dest 50 kN/mm2, vorteilhaft zumindest 100 kN/mm2, vor-
zugsweise zumindest 150 kN/mm2 und besonders be-
vorzugt zumindest 200 kN/mm2 aufweist. Hierdurch kann
ein vorteilhaft stabiles Abstützelement bereitgestellt wer-
den.
[0012] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass das zumindest eine Ab-
stützelement einstückig ausgebildet ist. Unter "einstü-
ckig" soll in diesem Zusammenhang insbesondere zu-
mindest stoffschlüssig verbunden verstanden werden.
Der Stoffschluss kann beispielsweise durch einen Kle-
beprozess, einen Schweißprozess, einen Lötprozess
und/oder einen anderen, einem Fachmann als sinnvoll
erscheinenden, Prozess hergestellt werden. Vorteilhaft
soll unter einstückig jedoch in einem Stück geformt ver-
standen werden. Vorzugsweise wird dieses eine Stück
aus einem einzelnen Rohling, insbesondere einem ein-
zelnen Blech hergestellt. Hierdurch kann insbesondere
eine Stabilität weiter gesteigert werden. Ferner kann ein
vorteilhaft einfaches und kostengünstiges Abstützele-
ment bereitgestellt werden.
[0013] Weist das zumindest eine Abstützelement eine
Materialstärke zwischen 0,5 mm und 6 mm, vorzugswei-
se zwischen 1 mm und 4 mm und besonders bevorzugt
zwischen 1,4 mm und 3,1 mm auf, kann insbesondere
eine hohe Variabilität bei einer Montageposition erreicht
und ein Herstellungsprozess vereinfacht werden, da ins-
besondere einfache Blechteile verwendet werden kön-
nen.
[0014] In einer Ausgestaltung der Erfindung wird vor-
geschlagen, dass die Hausgerätevorrichtung das zumin-
dest eine Hausgerätescharnier und das zumindest eine
Hausgerätegehäuseelement umfasst, wobei zumindest
ein Abstützpunkt des zumindest einen Abstützelements
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in einem montierten Zustand von einer Kontaktfläche des
zumindest einen Hausgerätescharniers mit dem zumin-
dest einen Hausgerätegehäuseelement einen zumin-
dest im Wesentlichen maximalen Abstand aufweist. Un-
ter einem "zumindest im Wesentlichen maximalen Ab-
stand" soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein
Abstand verstanden werden, welcher von einem Ab-
stand eines maximal von der Kontaktfläche des zumin-
dest einen Hausgerätescharniers mit dem zumindest ei-
nen Hausgerätegehäuseelement beabstandeten Punkt
des zumindest einen Hausgerätescharniers von der Kon-
taktfläche um höchstens 15 %, vorteilhaft um höchstens
10 %, vorzugsweise um höchstens 5 % und besonders
bevorzugt um höchstens 1 % abweicht. Hierdurch kann
insbesondere eine optimale Abstützung erreicht werden.
Insbesondere kann eine Gewichtskraft des zumindest ei-
nen Hausgerätescharniers und/oder eine Kraft auf das
zumindest eine Hausgerätescharnier vorteilhaft kom-
pensiert werden.
[0015] Vorzugsweise weist das zumindest eine Abstüt-
zelement zumindest ein Gehäusebefestigungselement
auf, welches dazu vorgesehen ist, an dem zumindest
einen Hausgerätegehäuseelement, insbesondere zu-
mindest einer Hausgeräteseitenwand, vorzugsweise zu-
mindest einer Seitenfläche, insbesondere einer Seiten-
außenfläche, der zumindest einen Hausgeräteseiten-
wand, befestigt zu werden. Unter einem "Gehäusebefes-
tigungselement" soll in diesem Zusammenhang insbe-
sondere ein Befestigungselement, vorzugsweise ein
Schraubloch, verstanden werden, welches dazu vorge-
sehen ist, das zumindest eine Abstützelement an dem
zumindest einen Hausgerätegehäuseelement zu mon-
tieren. Unter einem "Befestigungselement" soll dabei ins-
besondere ein Element verstanden werden, welches da-
zu vorgesehen ist, ein Objekt an einem weiteren Objekt
zu befestigen und/oder zu montieren. Eine Befestigung
des Objekts kann in diesem Fall auf eine beliebige einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Methode erfolgen,
insbesondere zumindest teilweise stoffschlüssig, wie
beispielweise durch Kleben, Löten und/oder Schweißen,
und/oder zumindest teilweise kraftschlüssig, wie bei-
spielweise durch Klemmen und/oder Schrauben ,
und/oder zumindest teilweise formschlüssig, wie bei-
spielweise durch Schrauben, Nieten und/oder Verrasten.
Unter einer "Seitenaußenfläche" soll in diesem Zusam-
menhang insbesondere eine Seitenfläche des Hausge-
räts verstanden werden, welche auf einer einem Innen-
raum, insbesondere einem Kühlraum, abgewandten
Oberfläche einer der Seitenwände des Hausgeräts an-
geordnet ist. Hierdurch kann insbesondere eine auf das
zumindest eine Hausgerätescharnier wirkende Kraft vor-
teilhaft einfach und/oder zuverlässig in das zumindest
eine Hausgerätegehäuseelement eingeleitet werden.
[0016] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das zu-
mindest eine Abstützelement zumindest ein Gehäuse-
formschlusselement aufweist, welches dazu vorgesehen
ist, formschlüssig mit dem zumindest einen Hausgeräte-
gehäuseelement, insbesondere zumindest einer Haus-

geräteseitenwand, vorzugsweise zumindest einer Sei-
tenfläche, insbesondere einer Seitenaußenfläche, der
zumindest einen Hausgeräteseitenwand, verbunden zu
werden. Zusätzlich kann das zumindest eine Abstütze-
lement in diesem Fall dazu vorgesehen sein, durch eine
weitere Befestigung, vorzugsweise eine Schraubverbin-
dung, an dem zumindest einen Hausgerätegehäuseele-
ment befestigt zu werden. Hierdurch kann eine vorteilhaft
schnelle und/oder einfache Montage des zumindest ei-
nen Abstützelements erreicht werden.
[0017] In einer Ausgestaltung der Erfindung wird vor-
geschlagen, dass das zumindest eine Abstützelement
zumindest ein Scharnierbefestigungselement aufweist,
welches dazu vorgesehen ist, an dem zumindest einen
Hausgerätescharnier, insbesondere mittelbar und/oder
unmittelbar, befestigt zu werden. Unter einem "Schar-
nierbefestigungselement" soll in diesem Zusammen-
hang insbesondere ein Befestigungselement, vorzugs-
weise ein Schraubloch, verstanden werden, welches da-
zu vorgesehen ist, das zumindest eine Abstützelement
an dem zumindest einen Hausgerätescharnier zu mon-
tieren. Hierdurch kann insbesondere eine stabile
und/oder zuverlässige Verbindung zwischen dem zumin-
dest einen Abstützelement und dem zumindest einen
Hausgerätescharnier geschaffen werden.
[0018] Ferner wird vorgeschlagen, dass das zumin-
dest eine Abstützelement zumindest ein Scharnierform-
schlusselement aufweist, welches dazu vorgesehen ist,
formschlüssig mit dem zumindest einen Hausgeräte-
scharnier verbunden zu werden. Hierdurch kann insbe-
sondere eine einfache, schnelle und/oder montage-
freundliche Verbindung zwischen dem zumindest einen
Abstützelement und dem zumindest einen Hausgeräte-
scharnier erreicht werden.
[0019] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das zu-
mindest eine Abstützelement zumindest ein Möbelbefes-
tigungselement aufweist, welches dazu vorgesehen ist,
an zumindest einem Hausmöbelelement, vorzugsweise
an zumindest einer Hausmöbelseitenwand, befestigt zu
werden. Unter einem "Möbelbefestigungselement" soll
in diesem Zusammenhang insbesondere ein Befesti-
gungselement, vorzugsweise ein Schraubloch, beson-
ders bevorzugt das Schraubloch, welches dazu vorge-
sehen ist, das zumindest eine Abstützelement an dem
zumindest einen Hausgerätescharnier zu montieren,
verstanden werden, welches dazu vorgesehen ist, das
zumindest eine Abstützelement an dem zumindest ei-
nem Hausmöbelelement zu montieren. Hierdurch kann
insbesondere ein Hausgerätescharnier eines Einbauh-
ausgeräts vorteilhaft sicher und stabil abgestützt werden.
[0020] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
wird vorgeschlagen, dass das zumindest eine Abstütze-
lement dazu vorgesehen ist, lösbar befestigt zu werden.
Unter "lösbar" soll in diesem Zusammenhang insbeson-
dere zerstörungsfrei und vorzugsweise beschädigungs-
frei trennbar verstanden werden. Hierdurch können ins-
besondere Kosten reduziert werden. Ferner kann das
zumindest eine Abstützelement vorteilhaft wiederver-
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wendet werden, insbesondere bei einem Defekt des
Hausgeräts und/oder eines Teils, insbesondere des zu-
mindest einen Hausgerätescharniers, des Hausgeräts.
[0021] Ist das zumindest eine Abstützelement zumin-
dest im Wesentlichen und vorzugsweise vollständig um-
schlagsymmetrisch ausgebildet, kann insbesondere ei-
ne Montagevariabilität vorteilhaft erhöht werden. Insbe-
sondere kann das zumindest eine Hausgerätescharnier
in diesem Fall an einer zumindest im Wesentlichen be-
liebigen Position des Hausgeräts angebracht und vorteil-
haft durch dasselbe zumindest eine Abstützelement ab-
gestützt werden. Demnach kann das zumindest eine Ab-
stützelement vorteilhaft sowohl für rechtsöffnende, als
auch für linksöffnende Schließelemente verwendet wer-
den. Darunter, dass das zumindest eine Abstützelement
"zumindest im Wesentlichen umschlagsymmetrisch"
ausgebildet ist, soll insbesondere verstanden werden,
dass zumindest eine Gesamtoberfläche des zumindest
einen Abstützelements zu zumindest 80 %, vorzugswei-
se zu zumindest 90 % und besonders bevorzugt zu zu-
mindest 95 % spiegelsymmetrisch, insbesondere zu ei-
ner Mittenlängsebene des zumindest einen Abstützele-
ments, ausgebildet ist. Unter einer "Mittenlängsebene"
des zumindest einen Abstützelements soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere eine Längserstreckungsge-
rade des zumindest einen Abstützelements beinhaltende
Ebene verstanden werden. Unter einer "Längserstre-
ckungsgeraden" eines Objekts soll in diesem Zusam-
menhang insbesondere eine zu einer längsten Kante ei-
nes minimalen, das Objekt gerade noch umhüllenden,
gedachten Quaders parallele Gerade verstanden wer-
den, welche einen Mittelpunkt des Quaders schneidet.
[0022] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
zehn Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt.
Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche ent-
halten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fach-
mann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch ein-
zeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinatio-
nen zusammenfassen.
[0023] Es zeigen:

Fig. 1 ein als Kältegerät ausgebildetes Hausgerät
mit einer Hausgerätevorrichtung in einer
schematischen Seitenansicht,

Fig. 2 das Hausgerät in einer schematischen Drauf-
sicht,

Fig. 3 ein als Flachscharnier ausgebildetes Hausge-
rätescharnier der Hausgerätevorrichtung,

Fig. 4 eine detaillierte Ansicht eines Abstützele-
ments der Hausgerätevorrichtung,

Fig. 5 ein oberes Hausgerätescharnier und das Ab-
stützelement in einem montierten Zustand in
einer schematischen Seitenansicht,

Fig. 6 das obere Hausgerätescharnier und das Ab-
stützelement in dem montierten Zustand in ei-
ner perspektivischen Ansicht,

Fig. 7 eine detaillierte Ansicht eines weiteren Abstüt-

zelements einer weiteren Hausgerätevorrich-
tung,

Fig. 8 ein oberes Hausgerätescharnier und das Ab-
stützelement aus Figur 7 in einem montierten
Zustand in einer schematischen Seitenan-
sicht,

Fig. 9 das obere Hausgerätescharnier aus Figur 8
und das Abstützelement aus Figur 7 in dem
montierten Zustand in einer perspektivischen
Ansicht,

Fig. 10 eine detaillierte Ansicht eines weiteren Abstüt-
zelements einer weiteren Hausgerätevorrich-
tung,

Fig. 11 ein oberes Hausgerätescharnier und das Ab-
stützelement aus Figur 10 in einem montierten
Zustand in einer schematischen Seitenan-
sicht,

Fig. 12 das obere Hausgerätescharnier aus Figur 11
und das Abstützelement aus Figur 10 in dem
montierten Zustand in einer perspektivischen
Ansicht,

Fig. 13 eine detaillierte Ansicht eines weiteren Abstüt-
zelements einer weiteren Hausgerätevorrich-
tung,

Fig. 14 ein oberes Hausgerätescharnier und das Ab-
stützelement aus Figur 13 in einem montierten
Zustand in einer schematischen Seitenan-
sicht,

Fig. 15 das obere Hausgerätescharnier aus Figur 14
und das Abstützelement aus Figur 13 in dem
montierten Zustand in einer perspektivischen
Ansicht,

Fig. 16 eine detaillierte Ansicht eines weiteren Abstüt-
zelements einer weiteren Hausgerätevorrich-
tung,

Fig. 17 ein oberes Hausgerätescharnier und das Ab-
stützelement aus Figur 16 in einem montierten
Zustand in einer schematischen Seitenan-
sicht,

Fig. 18 das obere Hausgerätescharnier aus Figur 17
und das Abstützelement aus Figur 16 in dem
montierten Zustand in einer perspektivischen
Ansicht,

Fig. 19 eine detaillierte Ansicht eines weiteren Abstüt-
zelements einer weiteren Hausgerätevorrich-
tung,

Fig. 20 ein oberes Hausgerätescharnier und das Ab-
stützelement aus Figur 19 in einem montierten
Zustand in einer schematischen Seitenan-
sicht,

Fig. 21 das obere Hausgerätescharnier aus Figur 20
und das Abstützelement aus Figur 19 in dem
montierten Zustand in einer perspektivischen
Ansicht,

Fig. 22 eine detaillierte Ansicht eines Abstützele-
ments einer weiteren Hausgerätevorrichtung,

Fig. 23 ein oberes Hausgerätescharnier und das Ab-
stützelement aus Figur 22 in einem montierten
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Zustand in einer perspektivischen Ansicht,
Fig. 24 das obere Hausgerätescharnier aus Figur 23

und das Abstützelement aus Figur 22 in dem
montierten Zustand in einer vergrößerten An-
sicht,

Fig. 25 eine detaillierte Ansicht eines Abstützele-
ments einer weiteren Hausgerätevorrichtung,

Fig. 26 ein unteres Hausgerätescharnier und das Ab-
stützelement aus Figur 25 in einem montierten
Zustand in einer perspektivischen Ansicht,

Fig. 27 das untere Hausgerätescharnier aus Figur 26
und das Abstützelement aus Figur 25 in dem
montierten Zustand in einer vergrößerten An-
sicht,

Fig. 28 eine detaillierte Ansicht eines Abstützele-
ments einer weiteren Hausgerätevorrichtung,

Fig. 29 ein oberes Hausgerätescharnier und das Ab-
stützelement aus Figur 28 in einem montierten
Zustand in einer Frontansicht,

Fig. 30 das obere Hausgerätescharnier aus Figur 29
und das Abstützelement aus Figur 28 in dem
montierten Zustand in einer perspektivischen
Ansicht,

Fig. 31 das obere Hausgerätescharnier aus Figur 29
und das Abstützelement aus Figur 28 in einem
montierten Zustand in einer schematischen
Seitenansicht,

Fig. 32 ein unteres Hausgerätescharnier und das Ab-
stützelement aus Figur 28 in einem montierten
Zustand in einer schematischen Seitenan-
sicht,

Fig. 33 eine detaillierte Ansicht eines Abstützele-
ments einer weiteren Hausgerätevorrichtung
und

Fig. 34 ein oberes Hausgerätescharnier und das Ab-
stützelement aus Figur 33 in einem montierten
Zustand in einer schematischen Seitenan-
sicht.

[0024] Die Figuren 1 und 2 zeigen, insbesondere rein
schematisch, ein beispielhaftes als Kältegerät ausgebil-
detes Hausgerät 10a in einer schematischen Seitenan-
sicht (Figur 1) und in einer schematischen Draufsicht (Fi-
gur 2). Im vorliegenden Fall ist das Hausgerät 10a als
ein Einbaugerät ausgebildet. Somit ist das Hausgerät
10a zumindest in einem montierten Zustand in ein Haus-
möbel 12a eingebaut. Eine Standfläche 14a des Haus-
geräts 10a ist durch einen Hausmöbelboden gegeben.
Alternativ ist denkbar, dass ein Hausgerät als ein Stand-
gerät ausgebildet ist.
[0025] Das Hausgerät 10a umfasst ferner eine Haus-
gerätevorrichtung. Die Hausgerätevorrichtung ist auf be-
kannte Art und Weise dazu vorgesehen, Lebensmittel
und andere Kühlgüter zu kühlen. Dazu umfasst die Haus-
gerätevorrichtung ein Hausgerätegehäuse 16a mit ei-
nem Kühlraum (nicht dargestellt) sowie ein Schließele-
ment 18a. Das Hausgerätegehäuse 16a weist mehrere
Hausgerätegehäuseelemente 20a, 22a, 24a, 26a, 28a

auf. Im vorliegenden Fall sind zwei Hausgerätegehäu-
seelemente 20a, 22a als Hausgeräteseitenwände, ein
Hausgerätegehäuseelement 24a als Hausgeräterück-
wand, ein Hausgerätegehäuseelement 26a als Hausge-
räteoberseite sowie ein Hausgerätegehäuseelement
28a als Hausgeräteunterseite ausgebildet. Das
Schließelement 18a ist als Hausgerätetüre ausgebildet.
Eine Möbelfront 30a ist mit dem Schließelement 18a ver-
bunden, insbesondere verschraubt. Das Schließelement
18a ist dazu vorgesehen, das Hausgerätegehäuse 16a
zu verschließen.
[0026] Ferner umfasst die Hausgerätevorrichtung
mehrere Hausgerätescharniere 32a, 34a. Im vorliegen-
den Fall umfasst die Hausgerätevorrichtung zwei Haus-
gerätescharniere 32a, 34a. Die Hausgerätescharniere
32a, 34a sind miteinander identisch. Die Hausgeräte-
scharniere 32a, 34a bestehen zumindest im Wesentli-
chen aus Edelstahl. Ein erstes, insbesondere oberes,
Hausgerätescharnier 32a ist in einem oberen Eckbereich
des Hausgerätegehäuses 16a angeordnet. Ferner ist ein
zweites, insbesondere unteres, Hausgerätescharnier
34a in einem unteren Eckbereich des Hausgerätegehäu-
ses 16a angeordnet. Die Hausgerätescharniere 32a, 34a
sind dazu vorgesehen, das Schließelement 18a und das
Hausgerätegehäuse 16a beweglich zu verbinden. Die
Hausgerätescharniere 32a, 34a sind dazu vorgesehen,
an dem Schließelement 18a befestigt zu werden. Ferner
sind die Hausgerätescharniere 32a, 34a dazu vorgese-
hen, an dem Hausgerätegehäuse 16a befestigt zu wer-
den. Die Hausgerätescharniere 32a, 34a sind dazu vor-
gesehen, an einem der Hausgerätegehäuseelemente
20a, 22a, 24a, 26a, 28a befestigt zu werden. Im vorlie-
genden Fall sind die Hausgerätescharniere 32a, 34a da-
zu vorgesehen, an einer Frontfläche 36a des Hausgerä-
tegehäuses 16a befestigt zu werden.
[0027] Die Hausgerätescharniere 32a, 34a sind als
Flachscharniere ausgebildet (vgl. Figur 3). Jedes der
Hausgerätescharniere 32a, 34a umfasst zwei Beschläge
38a, 40a. Ein erster Beschlag 38a ist jeweils an eines
der Hausgerätegehäuseelemente 20a, 22a, 24a, 26a,
28a, insbesondere die Frontfläche 36a, geschraubt. Da-
zu weist das entsprechende Hausgerätegehäuseele-
ment 20a, 22a, 24a, 26a, 28a mehrere Gewindebohrun-
gen (nicht dargestellt) auf. Ferner weist jeder der ersten
Beschläge 38a mehrere zu den Gewindebohrungen des
Hausgerätegehäuseelements 20a, 22a, 24a, 26a, 28a
korrespondierende Bohrungen 42a auf. Demnach weist
jedes der Hausgerätescharniere 32a, 34a eine Kontakt-
fläche 46a, 48a mit zumindest einem der Hausgerätege-
häuseelemente 20a, 22a, 24a, 26a, 28a auf. Ferner ist
jeweils ein zweiter Beschlag 40a an das Schließelement
18a geschraubt. Dazu weist das Schließelement 18a
mehrere Gewindebohrungen (nicht dargestellt) auf. Fer-
ner weist jeder der zweiten Beschläge 40a mehrere zu
den Gewindebohrungen des Schließelements 18a kor-
respondierende weitere Bohrungen 44a auf (vgl. Figur
3). Somit ist das Schließelement 18a um eine Vertika-
lachse 50a bezogen auf die Standfläche 14a relativ zu
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dem Hausgerätegehäuse 16a schwenkbar. Ferner um-
fassen die Hausgerätescharniere 32a, 34a jeweils ein
Hausmöbelbefestigungsbauteil 52a. Im vorliegenden
Fall ist jedes der Hausmöbelbefestigungsbauteile 52a
mit dem ersten Beschlag 38a einstückig ausgebildet. Je-
des der Hausmöbelbefestigungsbauteile 52a ist zumin-
dest im Wesentlichen rechteckig ausgebildet. Ferner
weist jedes der Hausmöbelbefestigungsbauteile 52a
zwei Durchgangslöcher 54a auf. Die Durchgangslöcher
54a sind dazu vorgesehen, die Hausgerätescharniere
32a, 34a mit einem Hausmöbelelement (nicht darge-
stellt), insbesondere einer Hausmöbelseitenwand, zu
verbinden, insbesondere zu verschrauben.
[0028] Alternativ ist auch denkbar, dass ein Schließe-
lement, insbesondere eine Hausgeräteklappe, um eine
Horizontalachse bezogen auf eine Standfläche relativ zu
einem Hausgerätegehäuse schwenkbar ist. Insbesonde-
re könnte zumindest ein Hausgerätescharnier auf eine
andere einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Art
mit einem Schließelement und/oder einer Hausgeräte-
gehäusewand verbunden sein, insbesondere durch eine
formschlüssige und/oder eine stoffschlüssige Verbin-
dung. Alternativ könnte auch ein beliebiges einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinendes anderes Hausgeräte-
scharnier verwendet werden, wie insbesondere ein Topf-
scharnier und/oder ein Schleppscharnier.
[0029] Ferner weist die Hausgerätevorrichtung zumin-
dest ein Abstützelement 56a auf (vgl. Figur 4). Im vorlie-
genden Fall weist die Hausgerätevorrichtung genau ein
Abstützelement 56a auf. Das Abstützelement 56a be-
steht aus Metall. Das Abstützelement 56a besteht im vor-
liegenden Fall aus Edelstahl. Das Abstützelement 56a
weist ein Elastizitätsmodul von etwa 200 kN/mm2 auf.
Das Abstützelement 56a ist einstückig ausgebildet. Das
Abstützelement 56a ist im vorliegenden Fall zumindest
im Wesentlichen aus einem quaderförmigen Blechteil
hergestellt. Das Abstützelement 56a ist aus einem ein-
zelnen Blechteil hergestellt. Das Abstützelement 56a ist
durch ein Biegeverfahren hergestellt. Das Abstützele-
ment 56a weist in einem ungebogenen Zustand eine
Längserstreckung zwischen 7 cm und 12 cm auf. Das
Abstützelement 56a weist in einem ungebogenen Zu-
stand eine Quererstreckung zwischen 3 cm und 7 cm
auf. Ferner weist das Abstützelement 56a eine Material-
stärke von 1,5 mm auf.
[0030] Zu einer weiteren Beschreibung wird ein drei-
dimensionales kartesisches Koordinatensystem mit ei-
ner x-Achse 64a, einer y-Achse 66a und einer z-Achse
68a, eingeführt. Die x-Achse 64a ist zumindest im We-
sentlichen durch eine Längserstreckungsrichtung des
Abstützelements 56a gegeben. Die y-Achse 66a ist zu-
mindest im Wesentlichen durch eine Materialstärke des
Abstützelements 56a gegeben. Ferner ist die z-Achse
68a zumindest im Wesentlichen durch eine Quererstre-
ckungsrichtung des Abstützelements 56a gegeben. Die
x-Achse 64a und die y-Achse 66a definieren dabei eine
xy-Ebene. Die x-Achse 64a und die z-Achse 68a definie-
ren eine xz-Ebene. Ferner definieren die y-Achse 66a

und die z-Achse 68a eine yz-Ebene.
[0031] Im vorliegenden Fall weist das Abstützelement
56a zumindest im Wesentlichen drei Teilabschnitte 70a,
72a, 74a auf. Ein erster Teilabschnitt 70a weist eine zu-
mindest im Wesentlichen rechteckige Form auf. Der ers-
te Teilabschnitt 70a ist im vorliegenden Fall zu der xz-
Ebene parallel angeordnet. Der erste Teilabschnitt 70a
weist eine Erstreckung in Richtung der x-Achse 64a von
etwa 6 cm auf. Der erste Teilabschnitt 70a weist eine
maximale Erstreckung in Richtung der z-Achse 68a von
etwa 4 cm auf. Der erste Teilabschnitt 70a weist eine
minimale Erstreckung in Richtung der z-Achse 68a von
etwa 2,5 cm auf. Eine obere Kante 76a des Abstützele-
ments 56a verjüngt sich dabei in dem ersten Teilabschnitt
70a in Richtung größer werdender x-Werte. Die obere
Kante 76a des Abstützelements 56a verjüngt sich ab ei-
ner Erstreckung in Richtung der x-Achse 64a von etwa
4 cm in Richtung größer werdender x-Werte. An eine
verjüngte Seite des ersten Teilabschnitts 70a schließt
sich ein zweiter Teilabschnitt 72a an. Der zweite Teilab-
schnitt 72a ist dabei um die z-Achse 68a in Richtung
kleiner werdender y-Werte gebogen. Der zweite Teilab-
schnitt 72a weist eine zumindest im Wesentlichen drei-
eckige Form auf. Der zweite Teilabschnitt 72a ist im vor-
liegenden Fall zu der yz-Ebene parallel angeordnet. Der
zweite Teilabschnitt 72a schließt mit dem ersten Teilab-
schnitt 70a demnach einen Winkel von 90°, insbesonde-
re bezüglich der z-Achse 68a, ein. Der zweite Teilab-
schnitt 72a weist eine Erstreckung in Richtung der y-Ach-
se 66a von etwa 2 cm auf. Der zweite Teilabschnitt 72a
weist eine maximale Erstreckung in Richtung der z-Ach-
se 68a von etwa 2,5 cm auf. Der zweite Teilabschnitt 70a
weist eine minimale Erstreckung in Richtung der z-Achse
68a von etwa 0,5 cm auf. Eine untere Kante 78a des
Abstützelements 56a verjüngt sich dabei in dem zweiten
Teilabschnitt 72a in Richtung kleiner werdender y-Werte.
An den zweiten Teilabschnitt 72a schließt sich in einem
Bereich der oberen Kante 76a des Abstützelements 56a
ein dritter Teilabschnitt 74a an. Der dritte Teilabschnitt
74a ist um die y-Achse 66a in Richtung größer werdender
x-Werte gebogen. Der dritte Teilabschnitt 74a weist eine
zumindest im Wesentlichen rechteckige Form auf. Der
dritte Teilabschnitt 74a ist im vorliegenden Fall zu der xy-
Ebene parallel angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 74a
schließt mit dem zweiten Teilabschnitt 72a demnach ei-
nen Winkel von 90°, insbesondere bezüglich der y-Achse
66a, ein. Ferner schließt der dritte Teilabschnitt 74a mit
dem ersten Teilabschnitt 70a einen Winkel von 90°, ins-
besondere bezüglich der x-Achse 64a, ein. Der dritte
Teilabschnitt 74a weist eine Erstreckung in Richtung der
y-Achse 66a von etwa 2 cm auf. Der dritte Teilabschnitt
74a weist eine Erstreckung in Richtung der x-Achse 64a
von etwa 1 cm auf.
[0032] Des Weiteren ist das Abstützelement 56a dazu
vorgesehen, an zumindest einem der Hausgerätegehäu-
seelemente 20a, 22a, 24a, 26a, 28a befestigt zu werden.
Im vorliegenden Fall ist das Abstützelement 56a dazu
vorgesehen, an einer Seitenfläche 60a eines der als
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Hausgeräteseitenwände ausgebildeten Hausgerätege-
häuseelemente 20a, 22a befestigt zu werden. Dabei ist
die Seitenfläche 60a durch eine Seitenaußenfläche des
Hausgerätegehäuses 16a gegeben. Dazu weist das Ab-
stützelement 56a zumindest ein Gehäusebefestigungs-
element 62a auf. Im vorliegenden Fall weist das Abstüt-
zelement 56a zwei Gehäusebefestigungselemente 62a
auf. Die Gehäusebefestigungselemente 62a sind als Ge-
häusebefestigungsausnehmungen ausgebildet. Die Ge-
häusebefestigungselemente 62a sind als Schraublöcher
ausgebildet. Ferner sind die Gehäusebefestigungsele-
mente 62a in dem ersten Teilabschnitt 70a angeordnet.
Die Gehäusebefestigungselemente 62a sind zumindest
im Wesentlichen zentral in dem ersten Teilabschnitt 70a
angeordnet.
[0033] Das Abstützelement 56a ist dazu vorgesehen,
zumindest eines der Hausgerätescharniere 32a, 34a in
einem montierten Zustand gegen ein Hausgerätegehäu-
seelement 20a, 22a, 24a, 26a, 28a abzustützen. Im vor-
liegenden Fall ist das Abstützelement 56a dazu vorge-
sehen, zumindest eines der Hausgerätescharniere 32a,
34a in einem montierten Zustand gegen eine Hausgerä-
teseitenwand abzustützen. Dazu weist das Abstützele-
ment 56a eine Abstützfläche 80a auf. Die Abstützfläche
80a ist dazu vorgesehen, zumindest eines der Hausge-
rätescharniere 32a, 34a zu kontaktieren. Im vorliegen-
den Fall ist das Abstützelement 56a dazu vorgesehen,
das erste Hausgerätescharnier 32a zu kontaktieren. Da-
bei ist der dritte Teilabschnitt 74a dazu vorgesehen, das
erste Hausgerätescharnier 32a zu kontaktieren. Das Ab-
stützelement 56a und/oder der dritte Teilabschnitt 74a
ist dazu vorgesehen, eine Unterseite 82a des ersten
Hausgerätescharniers 32a abzustützen. Alternativ ist
denkbar, dass ein Abstützelement aus mehreren Blech-
teilen hergestellt ist, welche insbesondere durch einen
Schweiß-und/oder Lötprozess verbunden sein können.
Ferner kann zumindest ein Abstützelement auf eine an-
dere einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Art mit
zumindest einem Gehäuseelement verbunden sein, wie
insbesondere durch eine Rastverbindung.
[0034] Die Figuren 5 und 6 zeigen das Abstützelement
56a in einem montierten Zustand. In diesem Fall ist die
xy-Ebene durch die Standfläche 14a gegeben. Die xz-
Ebene ist durch die Seitenfläche 60a gegeben. Ferner
ist die yz-Ebene durch die Frontfläche 36a gegeben.
[0035] Das Abstützelement 56a ist mittels zumindest
einer Schraube 84a an die Seitenfläche 60a geschraubt.
Dabei ist das Abstützelement 56a über die Gehäusebe-
festigungselemente 62a an der Seitenfläche 60a befes-
tigt. Dabei ist eine Position einer Schraubverbindung der-
art gewählt, dass das Abstützelement 56a in einem mon-
tierten Zustand an einem der Hausgerätescharniere 32a,
34a, insbesondere der Unterseite 82a, anliegt. Im vorlie-
genden Fall ist eine Position der Schraubverbindung der-
art gewählt, dass das Abstützelement 56a in einem mon-
tierten Zustand an der Unterseite 82a des ersten Haus-
gerätescharniers 32a anliegt.
[0036] Das Abstützelement 56a ist im vorliegenden

Fall zumindest im Wesentlichen in einem unteren Be-
reich des ersten Hausgerätescharniers 32a angeordnet.
Der erste Teilabschnitt 70a ist auf der Seitenfläche 60a
des Hausgerätegehäuses 16a angeordnet. Somit ist der
erste Teilabschnitt 70a zwischen dem Hausgerätege-
häuse 16a und dem Hausmöbel 12a, insbesondere einer
Innenseite einer Seitenwand des Hausmöbels 12a, an-
geordnet. Der zweite Teilabschnitt 72a ist auf der Front-
fläche 36a des Hausgerätegehäuses 16a angeordnet.
Somit ist der zweite Teilabschnitt 72a zumindest in einem
geschlossenen Zustand des Hausgeräts 10a zwischen
dem Hausgerätegehäuse 16a und dem Schließelement
18a angeordnet. Der zweite Teilabschnitt 72a ist in einem
unteren Bereich des ersten Hausgerätescharniers 32a
angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 74a ist unterhalb der
Unterseite 82a des ersten Hausgerätescharniers 32a an-
geordnet.
[0037] Ferner stützt das Abstützelement 56a, insbe-
sondere der dritte Teilabschnitt 74a, die Unterseite 82a
des ersten Hausgerätescharniers 32a, insbesondere des
ersten Beschlags 38a, ab. Dazu steht die Abstützfläche
80a mit dem ersten Hausgerätescharnier 32a in Kontakt.
Ferner ist das Abstützelement 56a als Zusatzbauele-
ment ausgestaltet. Somit kann das Abstützelement 56a
in einem vollständig montierten Zustand des Hausgeräts
10a montiert werden. Ferner ist das Abstützelement 56a
lösbar ausgebildet. Dabei kann das Abstützelement 56a
mittels eines Schraubendrehers montiert und/oder de-
montiert werden. Alternativ ist denkbar, dass ein Abstüt-
zelement an einem Hausgerätescharnier dauerhaft, ins-
besondere unlösbar, befestigt ist.
[0038] In den Figuren 7 bis 36 sind weitere Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung gezeigt. Die nachfolgende
Beschreibung und die Zeichnung beschränken sich im
Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen den Aus-
führungsbeispielen, wobei bezüglich gleich bezeichneter
Bauteile, insbesondere in Bezug auf Bauteile mit glei-
chen Bezugszeichen, grundsätzlich auch auf die Zeich-
nung und/oder die Beschreibung des anderen Ausfüh-
rungsbeispiels, insbesondere der Figuren 1 bis 6, ver-
wiesen werden kann. Zur Unterscheidung der Ausfüh-
rungsbeispiele ist der Buchstabe a den Bezugszeichen
des Ausführungsbeispiels in den Figuren 1 bis 6 nach-
gestellt. In den Ausführungsbeispielen der Figuren 7 bis
36 ist der Buchstabe a durch die Buchstaben b bis j er-
setzt.
[0039] In den Figuren 7 bis 9 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Dem Ausführungs-
beispiel der Figuren 7 bis 9 ist der Buchstabe b nachge-
stellt. Das weitere Ausführungsbeispiel der Figuren 7 bis
9 unterscheidet sich von dem vorherigen Ausführungs-
beispiel zumindest im Wesentlichen durch ein Abstütz-
element 56b.
[0040] Ein dritter Teilabschnitt 74b weist eine im We-
sentlichen rechteckige Form auf. Eine Kontur des dritten
Teilabschnitts 74b ist dabei zumindest im Wesentlichen
einer Kontur einer Unterseite 82b eines ersten Hausge-
rätescharniers 32b angepasst. Im vorliegenden Fall ist
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die Kontur des dritten Teilabschnitts 74b zumindest im
Wesentlichen einer Kontur eines ersten Beschlags 38a
des ersten Hausgerätescharniers 32b angepasst. Der
dritte Teilabschnitt 74b weist eine Erstreckung in Rich-
tung einer y-Achse 66b von etwa 4,5 cm auf. Der dritte
Teilabschnitt 74a weist eine maximale Erstreckung in
Richtung einer x-Achse 64b von etwa 3 cm auf. Der dritte
Teilabschnitt 74a weist eine minimale Erstreckung in
Richtung der x-Achse 64b von etwa 1,5 cm auf.
[0041] In den Figuren 10 bis 12 ist ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Figuren 10 bis 12 ist der Buchstabe c
nachgestellt. Das weitere Ausführungsbeispiel der Figu-
ren 10 bis 12 unterscheidet sich von den vorherigen Aus-
führungsbeispielen zumindest im Wesentlichen durch
ein Abstützelement 56c.
[0042] Im vorliegenden Fall weist das Abstützelement
56c zumindest im Wesentlichen vier Teilabschnitte 70c,
72c, 73c, 74c auf (vgl. Figur 10). Ein erster Teilabschnitt
70c weist eine rechteckige Form auf. Der erste Teilab-
schnitt 70c ist im vorliegenden Fall zu einer xz-Ebene
parallel angeordnet. Der erste Teilabschnitt 70c weist ei-
ne Erstreckung in Richtung einer x-Achse 64c von etwa
6 cm auf. Der erste Teilabschnitt 70c weist eine Erstre-
ckung in Richtung einer z-Achse 68c von etwa 4 cm auf.
An eine Seite des ersten Teilabschnitts 70c schließt sich
ein zweiter Teilabschnitt 72c an. Der zweite Teilabschnitt
72c weist eine zumindest im Wesentlichen rechteckige
Form auf. Der zweite Teilabschnitt 72c ist im vorliegen-
den Fall zu der xz-Ebene parallel angeordnet. Der zweite
Teilabschnitt 72c ist zu dem ersten Teilabschnitt 70c
demnach parallel angeordnet. Der zweite Teilabschnitt
72c ist im Vergleich zu dem ersten Teilabschnitt 70c um
etwa 0,25 cm in Richtung einer y-Achse 66c parallel ver-
setzt. Der zweite Teilabschnitt 72c ist im Vergleich zu
dem ersten Teilabschnitt 70c um etwa 0,25 cm in Rich-
tung größer werdender y-Werte parallel versetzt. Der
zweite Teilabschnitt 72c weist eine Erstreckung in Rich-
tung der x-Achse 64c von etwa 3,5 cm auf. Der zweite
Teilabschnitt 72c weist eine Erstreckung in Richtung der
z-Achse 68c von etwa 5 cm auf. An eine dem ersten
Teilabschnitt 70c abgewandten Seite des zweiten Teil-
abschnitts 72c schließt sich ein dritter Teilabschnitt 73c,
insbesondere in einem Bereich einer unteren Kante 78c,
an. Der dritte Teilabschnitt 73c weist eine zumindest im
Wesentlichen quadratische Form auf. Der dritte Teilab-
schnitt 73c ist im vorliegenden Fall zu der xz-Ebene pa-
rallel angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 73c ist zu dem
zweiten Teilabschnitt 72c demnach parallel angeordnet.
Der dritte Teilabschnitt 73c ist im Vergleich zu dem zwei-
ten Teilabschnitt 72c in Richtung der y-Achse 66c auf
gleicher Höhe. Ferner ist der dritte Teilabschnitt 73c zu
dem ersten Teilabschnitt 70c parallel angeordnet. Der
dritte Teilabschnitt 73c ist im Vergleich zu dem ersten
Teilabschnitt 70c um etwa 0,25 cm in Richtung der y-
Achse 66c parallel versetzt. Der dritte Teilabschnitt 73c
ist im Vergleich zu dem ersten Teilabschnitt 70c um etwa
0,25 cm in Richtung größer werdender y-Werte parallel

versetzt. Der dritte Teilabschnitt 73c weist eine Erstre-
ckung in Richtung der x-Achse 64c von etwa 1 cm auf.
Der dritte Teilabschnitt 73c weist eine Erstreckung in
Richtung der z-Achse 68c von etwa 1 cm auf. An den
dritten Teilabschnitt 73c schließt sich in einem Bereich
einer oberen Kante 76c des Abstützelements 56c ein
vierter Teilabschnitt 74c an. Der vierte Teilabschnitt 74c
ist dabei um die x-Achse 64c in Richtung kleiner werden-
der y-Werte gebogen. Der vierte Teilabschnitt 74c weist
eine zumindest im Wesentlichen halbkreisförmige Form
auf. Der vierte Teilabschnitt 74c ist im vorliegenden Fall
zu einer xy-Ebene parallel angeordnet. Der vierte Teil-
abschnitt 74c schließt mit dem dritten Teilabschnitt 73c
demnach einen Winkel von 90°, insbesondere bezüglich
der x-Achse 64c, ein. Ferner schließt der vierte Teilab-
schnitt 74c mit dem zweiten Teilabschnitt 72c einen Win-
kel von 90°, insbesondere bezüglich der x-Achse 64c,
ein. Der vierte Teilabschnitt 74c schließt mit dem ersten
Teilabschnitt 70c einen Winkel von 90°, insbesondere
bezüglich der x-Achse 64c, ein. Der vierte Teilabschnitt
74c weist einen Radius von etwa 0,5 cm auf. Der vierte
Teilabschnitt 74c weist eine maximale Erstreckung in
Richtung der y-Achse 66c von etwa 1 cm auf. Der vierte
Teilabschnitt 74c weist eine Erstreckung in Richtung der
x-Achse 64c von etwa 1 cm auf.
[0043] Des Weiteren ist das Abstützelement 56c dazu
vorgesehen, an zumindest einem der Hausgeräteschar-
niere 32c, 34c befestigt zu werden. Dazu weist das Ab-
stützelement 56c zumindest ein Scharnierbefestigungs-
element 88c auf. Im vorliegenden Fall weist das Abstüt-
zelement 56c zwei Scharnierbefestigungselemente 88c
auf. Die Scharnierbefestigungselemente 88c sind als
Schraublöcher ausgebildet. Ferner sind die Scharnier-
befestigungselemente 88c in dem zweiten Teilabschnitt
72c angeordnet. Die Scharnierbefestigungselemente
88c sind zumindest im Wesentlichen in einem Bereich
der unteren Kante 78c in dem zweiten Teilabschnitt 72c
angeordnet. Die Scharnierbefestigungselemente 88c
sind zu Durchgangslöchern 54c eines Hausmöbelbefes-
tigungsbauteils 52c korrespondierend ausgebildet.
[0044] Zudem ist das Abstützelement 56c dazu vorge-
sehen, an einem Hausmöbelelement eines Hausmöbels
12c befestigt zu werden. Dazu weist das Abstützelement
56c zumindest ein Hausmöbelbefestigungselement 89c
auf. Im vorliegenden Fall weist das Abstützelement 56c
zwei Hausmöbelbefestigungselemente 89c auf. Die
Hausmöbelbefestigungselemente 89c sind mit den
Scharnierbefestigungselementen 88c identisch. Das Ab-
stützelement 56c ist dazu vorgesehen, mittels zumindest
einer Schraube 58c gleichzeitig mit einem der Hausge-
rätescharniere 32c, 34c und dem Hausmöbelelement
des Hausmöbels 12c verbunden zu werden. Alternativ
ist auch denkbar, ein Hausmöbelbefestigungselement zu
einem Scharnierbefestigungselement verschieden aus-
zubilden. Ferner ist denkbar, dass ein Hausmöbelbefes-
tigungselement und/oder ein Scharnierbefestigungsele-
ment zumindest zu einer Seite, insbesondere einer un-
teren Kante eines Abstützelements, eine Öffnung auf-
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weisen, wodurch insbesondere eine Befestigung erleich-
tert werden kann.
[0045] Ferner weist im vorliegenden Fall der vierte Teil-
abschnitt 74c eine Abstützfläche 80c auf. Demnach ist
der vierte Teilabschnitt 74c dazu vorgesehen, eines der
Hausgerätescharniere 32a zu kontaktieren und/oder ab-
zustützen.
[0046] Die Figuren 11 und 12 zeigen das Abstützele-
ment 56c in einem montierten Zustand. Der erste Teil-
abschnitt 70c ist zwischen einem Hausgerätegehäuse
16c und einem Hausmöbel 12c angeordnet. Der zweite
Teilabschnitt 72c ist zwischen dem ersten Hausgeräte-
scharnier 32c und dem Hausmöbel 12c angeordnet. Der
zweite Teilabschnitt 72c ist demnach auf einer einem
Hausgerät 10c abgewandten Seite des ersten Hausge-
rätescharniers 32c angeordnet. Der zweite Teilabschnitt
72c ist auf einer dem Hausgerät 10c abgewandten Seite
des Hausmöbelbefestigungsbauteils 52c angeordnet.
Der zweite Teilabschnitt 72c ist zumindest im Wesentli-
chen auf einer gleichen Höhe, wie das erste Hausgerä-
tescharnier 32c, angeordnet. Der zweite Teilabschnitt
72c weist dabei eine zu dem Hausmöbelbefestigungs-
bauteil 52c des ersten Hausgerätescharniers 32c korre-
spondierende Form auf. Die Scharnierbefestigungsele-
mente 88c und/oder Hausmöbelbefestigungselemente
89c sind derart angeordnet, dass die Scharnierbefesti-
gungselemente 88c und/oder Hausmöbelbefestigungs-
elemente 89c mit den Durchgangslöchern 54c des Haus-
möbelbefestigungsbauteils 52c des ersten Hausgeräte-
scharniers 32c fluchten. Der dritte Teilabschnitt 73c ist
in einem unteren Bereich des ersten Hausgeräteschar-
niers 32c angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 73c ist zu-
mindest im Wesentlichen zwischen dem ersten Hausge-
rätescharnier 32c und dem Hausmöbel 12c angeordnet.
Der vierte Teilabschnitt 74c ist in einem unteren Bereich
des ersten Hausgerätescharniers 32c angeordnet.
[0047] Ferner stützt der vierte Teilabschnitt 74c das
erste Hausgerätescharnier 32c ab. Dazu steht die Ab-
stützfläche 80c mit dem ersten Hausgerätescharnier 32c
in Kontakt. Dabei steht die Abstützfläche 80c mit einer
Unterseite 82c des ersten Hausgerätescharniers 32c in
Kontakt. Im vorliegenden Fall weist ein Abstützpunkt 90c
des Abstützelements 56c in dem montierten Zustand von
einer Kontaktfläche 46c des ersten Hausgeräteschar-
niers 32c mit zumindest einem Hausgerätegehäuseele-
ment 20c, 22c, 24c, 26c, 28c, insbesondere einer Front-
fläche 36c, einen maximalen Abstand auf.
[0048] In den Figuren 13 bis 15 ist ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Figuren 13 bis 15 ist der Buchstabe d
nachgestellt. Das weitere Ausführungsbeispiel der Figu-
ren 13 bis 15 unterscheidet sich von den vorherigen Aus-
führungsbeispielen zumindest im Wesentlichen durch
ein Abstützelement 56d.
[0049] Im vorliegenden Fall weist das Abstützelement
56d zumindest im Wesentlichen fünf Teilabschnitte 70d,
71 d, 72d, 73d, 74d auf (vgl. Figur 13). Ein erster Teilab-
schnitt 70d weist eine rechteckige Form auf. Der erste

Teilabschnitt 70d ist im vorliegenden Fall zu einer xz-
Ebene parallel angeordnet. Der erste Teilabschnitt 70d
weist eine Erstreckung in Richtung einer x-Achse 64d
von etwa 5 cm auf. Der erste Teilabschnitt 70d weist eine
Erstreckung in Richtung einer z-Achse 68d von etwa 4
cm auf. An eine Seite des ersten Teilabschnitts 70d
schließt sich ein zweiter Teilabschnitt 71d, insbesondere
in einem Bereich einer unteren Kante 78d, an. Der zweite
Teilabschnitt 71d weist eine zumindest im Wesentlichen
quadratische Form auf. Der zweite Teilabschnitt 71 d ist
im vorliegenden Fall zu der xz-Ebene parallel angeord-
net. Der zweite Teilabschnitt 71 d ist zu dem ersten Teil-
abschnitt 71d demnach parallel angeordnet. Der zweite
Teilabschnitt 71d ist im Vergleich zu dem ersten Teilab-
schnitt 70d in Richtung einer y-Achse 66d auf gleicher
Höhe. Der zweite Teilabschnitt 71 d weist eine Erstre-
ckung in Richtung der x-Achse 64d von etwa 1,5 cm auf.
Der zweite Teilabschnitt 71 d weist eine Erstreckung in
Richtung der z-Achse 68d von etwa 1 cm auf. An eine
dem ersten Teilabschnitt 70d abgewandten Seite des
zweiten Teilabschnitts 71 d schließt sich ein dritter Teil-
abschnitt 72d an. Der dritte Teilabschnitt 72d weist eine
zumindest im Wesentlichen rechteckige Form auf. Der
dritte Teilabschnitt 72d ist im vorliegenden Fall zu der xz-
Ebene parallel angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 72d
ist zu dem zweiten Teilabschnitt 71d demnach parallel
angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 72d ist im Vergleich
zu dem zweiten Teilabschnitt 71 d um etwa 0,5 cm in
Richtung der y-Achse 66d parallel versetzt. Der dritte
Teilabschnitt 72d ist im Vergleich zu dem zweiten Teil-
abschnitt 71 d um etwa 0,5 cm in Richtung kleiner wer-
dender y-Werte parallel versetzt. Ferner ist der dritte Teil-
abschnitt 72d zu dem ersten Teilabschnitt 70d parallel
angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 72d ist im Vergleich
zu dem ersten Teilabschnitt 70d um etwa 0,5 cm in Rich-
tung der y-Achse 66d parallel versetzt. Der dritte Teilab-
schnitt 72d ist im Vergleich zu dem ersten Teilabschnitt
70d um etwa 0,5 cm in Richtung kleiner werdender y-
Werte parallel versetzt. Der dritte Teilabschnitt 72d weist
eine Erstreckung in Richtung der x-Achse 64d von etwa
3 cm auf. Der dritte Teilabschnitt 72d weist eine Erstre-
ckung in Richtung der z-Achse 68d von etwa 1 cm auf.
Ferner sind zwei Scharnierbefestigungselemente 88d
und/oder zwei Hausmöbelbefestigungselemente 89d in
dem dritten Teilabschnitt 72d angeordnet. Die Scharnier-
befestigungselemente 88d und/oder Hausmöbelbefesti-
gungselemente 89d sind zumindest im Wesentlichen
zentral in dem dritten Teilabschnitt 72d angeordnet. An
eine dem zweiten Teilabschnitt 71d abgewandten Seite
des dritten Teilabschnitts 72d schließt sich ein vierter
Teilabschnitt 73d an. An den vierten Teilabschnitt 73d
schließt sich in einem Bereich einer oberen Kante 76d
des Abstützelements 56d ein fünfter Teilabschnitt 74d
an. Der vierte Teilabschnitt 73d und der fünfte Teilab-
schnitt 74d sind im vorliegenden Fall zu den Teilabschnit-
ten 73c und 74c des vorherigen Ausführungsbeispiels
identisch.
[0050] Die Figuren 14 und 15 zeigen das Abstützele-
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ment 56d in einem montierten Zustand. Der erste Teil-
abschnitt 70d ist zwischen einem Hausgerätegehäuse
16d und einem Hausmöbel 12d angeordnet. Der zweite
Teilabschnitt 71 d ist zumindest teilweise zwischen dem
Hausgerätegehäuse 16d und dem Hausmöbel 12d an-
geordnet. Der zweite Teilabschnitt 71 d ist in einem un-
teren Bereich eines ersten Hausgerätescharniers 32d
angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 72d ist auf einer ei-
nem Hausgerät 10d zugewandten Seite des ersten
Hausgerätescharniers 32d angeordnet. Der dritte Teil-
abschnitt 72d ist auf einer dem Hausgerät 10d zuge-
wandten Seite eines Hausmöbelbefestigungsbauteils
52d angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 72d ist in einem
unteren Bereich des ersten Hausgerätescharniers 32d
angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 72d ist zumindest im
Wesentlichen auf einer gleichen Höhe, wie Durchgangs-
löcher 54d des Hausmöbelbefestigungsbauteils 52d des
ersten Hausgerätescharniers 32d, angeordnet. Der vier-
te Teilabschnitt 73d und der fünfte Teilabschnitt 74d sind
zu den Teilabschnitten 73c und 74c des vorherigen Aus-
führungsbeispiels identisch angeordnet.
[0051] In den Figuren 16 bis 18 ist ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Figuren 16 bis 18 ist der Buchstabe e
nachgestellt. Das weitere Ausführungsbeispiel der Figu-
ren 16 bis 18 unterscheidet sich von den vorherigen Aus-
führungsbeispielen zumindest im Wesentlichen durch
ein Abstützelement 56e.
[0052] Das Abstützelement 56e weist zumindest im
Wesentlichen vier Teilabschnitte 70e, 71 e, 72e, 74e auf
(vgl. Figur 16). Ein erster Teilabschnitt 70e weist eine
rechteckige Form auf. Der erste Teilabschnitt 70e ist im
vorliegenden Fall zu einer xz-Ebene parallel angeordnet.
Der erste Teilabschnitt 70e weist eine Erstreckung in
Richtung einer x-Achse 64e von etwa 5,5 cm auf. Der
erste Teilabschnitt 70e weist eine Erstreckung in Rich-
tung einer z-Achse 68e von etwa 5 cm auf. An eine Seite
des ersten Teilabschnitts 70e schließt sich ein zweiter
Teilabschnitt 71e, insbesondere in einem Bereich einer
unteren Kante 78e, an. Der zweite Teilabschnitt 71 e ist
in Richtung der z-Achse 68e betrachtet zumindest im
Wesentlichen S-förmig. Der zweite Teilabschnitt 71 e ist
zumindest teilweise zu der xz-Ebene parallel angeord-
net. Ferner ist der zweite Teilabschnitt 71 e zumindest
teilweise zu einer yz-Ebene parallel angeordnet. Der
zweite Teilabschnitt 71 e ist dabei um die z-Achse 68a
gebogen. Der zweite Teilabschnitt 71 e weist eine Er-
streckung in Richtung der x-Achse 64e von etwa 1 cm
auf. Der zweite Teilabschnitt 71 e weist eine Erstreckung
in Richtung der z-Achse 68e von etwa 2 cm auf. An eine
dem ersten Teilabschnitt 70e abgewandten Seite des
zweiten Teilabschnitts 71e schließt sich ein dritter Teil-
abschnitt 72e, insbesondere in einem Bereich der unte-
ren Kante 78e, an. Der dritte Teilabschnitt 72e weist eine
rechteckige Form auf. Der dritte Teilabschnitt 72e ist im
vorliegenden Fall zu der xz-Ebene parallel angeordnet.
Der dritte Teilabschnitt 72e ist zu dem ersten Teilab-
schnitt 70e demnach parallel angeordnet. Der dritte Teil-

abschnitt 72e ist im Vergleich zu dem ersten Teilabschnitt
70e um etwa 0,75 cm in Richtung der y-Achse 66e par-
allel versetzt. Der dritte Teilabschnitt 72e ist im Vergleich
zu dem ersten Teilabschnitt 70e um etwa 0,75 cm in Rich-
tung kleiner werdender y-Werte parallel versetzt. Der drit-
te Teilabschnitt 72e weist eine Erstreckung in Richtung
der x-Achse 64e von etwa 3 cm auf. Der dritte Teilab-
schnitt 72e weist eine Erstreckung in Richtung der z-Ach-
se 68e von etwa 1 cm auf. An den dritten Teilabschnitt
72e schließt sich in einem Bereich einer oberen Kante
76e des Abstützelements 56e ein vierter Teilabschnitt
74e an. Der vierte Teilabschnitt 74e ist dabei um die x-
Achse 64e in Richtung größer werdender y-Werte gebo-
gen. Der vierte Teilabschnitt 74e weist eine rechteckige
Form auf. Der vierte Teilabschnitt 74e ist im vorliegenden
Fall zu einer xy-Ebene parallel angeordnet. Der vierte
Teilabschnitt 74e schließt mit dem dritten Teilabschnitt
72e einen Winkel von 90°, insbesondere bezüglich der
x-Achse 64e, ein. Ferner schließt der vierte Teilabschnitt
74e mit dem ersten Teilabschnitt 70e einen Winkel von
90°, insbesondere bezüglich der x-Achse 64e, ein. Der
vierte Teilabschnitt 74e weist eine maximale Erstreckung
in Richtung der y-Achse 66e von etwa 0,3 cm auf. Der
vierte Teilabschnitt 74e weist eine Erstreckung in Rich-
tung der x-Achse 64e von etwa 3 cm auf.
[0053] Die Figuren 17 und 18 zeigen das Abstützele-
ment 56e in einem montierten Zustand. Der erste Teil-
abschnitt 70e ist zwischen einem Hausgerätegehäuse
16e und einem Hausmöbel 12e angeordnet. Der zweite
Teilabschnitt 71e ist zumindest teilweise zwischen dem
Hausgerätegehäuse 16e und dem Hausmöbel 12e an-
geordnet. Der zweite Teilabschnitt 71e ist in einem un-
teren Bereich eines ersten Hausgerätescharniers 32e
angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 72e ist auf einer ei-
nem Hausgerät 10e zugewandten Seite des ersten
Hausgerätescharniers 32c angeordnet. Der dritte Teil-
abschnitt 72e ist dabei auf einer dem Hausgerät 10e zu-
gewandten Seite eines Hausmöbelbefestigungsbauteils
52e angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 72e ist vollstän-
dig unterhalb des ersten Hausgerätescharniers 32e an-
geordnet. Der vierte Teilabschnitt 74e ist vollständig un-
terhalb des ersten Hausgerätescharniers 32e angeord-
net.
[0054] Ferner stützt der vierte Teilabschnitt 74e das
erste Hausgerätescharnier 32e ab. Dazu steht eine Ab-
stützfläche 80e mit dem ersten Hausgerätescharnier 32e
in Kontakt. Dabei steht die Abstützfläche 80e mit einer
Unterseite 82e des ersten Hausgerätescharniers 32e in
Kontakt.
[0055] In den Figuren 19 bis 21 ist ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Figuren 19 bis 21 ist der Buchstabe f
nachgestellt. Das weitere Ausführungsbeispiel der Figu-
ren 19 bis 21 unterscheidet sich von den vorherigen Aus-
führungsbeispielen zumindest im Wesentlichen durch
ein Abstützelement 56f.
[0056] Das Abstützelement 56f weist zumindest im
Wesentlichen zwei Teilabschnitte 70f, 72f auf (vgl. Figur
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19). Ein erster Teilabschnitt 70f weist eine rechteckige
Form auf. Der erste Teilabschnitt 70f ist im vorliegenden
Fall zu einer xz-Ebene parallel angeordnet. Der erste
Teilabschnitt 70f weist eine Erstreckung in Richtung einer
x-Achse 64f von etwa 6 cm auf. Der erste Teilabschnitt
70f weist eine Erstreckung in Richtung einer z-Achse 68f
von etwa 5 cm auf. An eine Seite des ersten Teilab-
schnitts 70f schließt sich ein zweiter Teilabschnitt 72f,
insbesondere in einem Bereich einer unteren Kante 78f,
an. Der zweite Teilabschnitt 72f weist eine rechteckige
Form auf. Der zweite Teilabschnitt 72f ist im vorliegenden
Fall zu der xz-Ebene parallel angeordnet. Der zweite Teil-
abschnitt 72f ist zu dem ersten Teilabschnitt 70f demnach
parallel angeordnet. Der zweite Teilabschnitt 72f ist im
Vergleich zu dem ersten Teilabschnitt 70f um etwa 0,25
cm in Richtung einer y-Achse 66f parallel versetzt. Der
zweite Teilabschnitt 72f ist im Vergleich zu dem ersten
Teilabschnitt 70f um etwa 0,25 cm in Richtung kleiner
werdender y-Werte parallel versetzt. Der zweite Teilab-
schnitt 72f weist eine Erstreckung in Richtung der x-Ach-
se 64f von etwa 3,5 cm auf. Der zweite Teilabschnitt 72f
weist eine Erstreckung in Richtung der z-Achse 68f von
etwa 1,25 cm auf.
[0057] Die Figuren 20 und 21 zeigen das Abstützele-
ment 56f in einem montierten Zustand. Der erste Teilab-
schnitt 70f ist zwischen einem Hausgerätegehäuse 16f
und einem Hausmöbel 12f angeordnet. Der zweite Teil-
abschnitt 72f ist vollständig unterhalb eines ersten Haus-
gerätescharniers 32f angeordnet.
[0058] Der zweite Teilabschnitt 72f stützt das erste
Hausgerätescharnier 32f ab. Dazu steht eine Abstützflä-
che 80f mit dem ersten Hausgerätescharnier 32f in Kon-
takt. Dabei steht die Abstützfläche 80f mit einer Unter-
seite eines Hausmöbelbefestigungsbauteils 52f in Kon-
takt.
[0059] In den Figuren 22 bis 24 ist ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Figuren 22 bis 24 ist der Buchstabe g
nachgestellt. Das weitere Ausführungsbeispiel der Figu-
ren 22 bis 24 unterscheidet sich von den vorherigen Aus-
führungsbeispielen zumindest im Wesentlichen durch
ein Abstützelement 56g.
[0060] Das Abstützelement 56g weist zumindest im
Wesentlichen zwei Teilabschnitte 70g, 72g auf (vgl. Figur
22). Ein erster Teilabschnitt 70g weist eine rechteckige
Form auf. Der erste Teilabschnitt 70g ist im vorliegenden
Fall zu einer xz-Ebene parallel angeordnet. Der erste
Teilabschnitt 70g weist eine Erstreckung in Richtung ei-
ner x-Achse 64g von etwa 6 cm auf. Der erste Teilab-
schnitt 70g weist eine Erstreckung in Richtung einer z-
Achse 68g von etwa 5 cm auf. An eine Seite des ersten
Teilabschnitts 70g schließt sich ein zweiter Teilabschnitt
72g an. Der zweite Teilabschnitt 72g weist eine zumin-
dest im Wesentlichen rechteckige Form auf. Der zweite
Teilabschnitt 72g ist im vorliegenden Fall zu der xz-Ebe-
ne parallel angeordnet. Der zweite Teilabschnitt 72g ist
zu dem ersten Teilabschnitt 70g demnach parallel ange-
ordnet. Der zweite Teilabschnitt 72g ist im Vergleich zu

dem ersten Teilabschnitt 70g um etwa 0,25 cm in Rich-
tung einer y-Achse 66g parallel versetzt. Der zweite Teil-
abschnitt 72g ist im Vergleich zu dem ersten Teilabschnitt
70g um etwa 0,25 cm in Richtung größer werdender y-
Werte parallel versetzt. Der zweite Teilabschnitt 72g
weist eine minimale Erstreckung in Richtung der x-Achse
64g von etwa 3 cm auf. Der zweite Teilabschnitt 72g weist
eine maximale Erstreckung in Richtung der x-Achse 64g
von etwa 3,5 cm auf Der zweite Teilabschnitt 72g weist
eine minimale Erstreckung in Richtung der z-Achse 68g
von etwa 1 cm auf. Der zweite Teilabschnitt 72g weist
eine maximale Erstreckung in Richtung der z-Achse 68g
von etwa 5 cm auf. Ein oberer Bereich des zweiten Teil-
abschnitts 72g ist in einem Bereich einer oberen Kante
76g des Abstützelements 56g angeordnet. Ferner ist ein
unterer Bereich des zweiten Teilabschnitts 72g in einem
Bereich einer unteren Kante 78g des Abstützelements
56g angeordnet. Im vorliegenden Fall weist der obere
Bereich des zweiten Teilabschnitts 72g eine Erstreckung
in Richtung der x-Achse 64g von etwa 3 cm auf. Ferner
weist der obere Bereich des zweiten Teilabschnitts 72g
eine Erstreckung in Richtung der z-Achse 68g von etwa
4 cm auf. Der untere Bereich des zweiten Teilabschnitts
72g weist eine Erstreckung in Richtung der x-Achse 64g
von etwa 3,5 cm auf. Der untere Bereich des zweiten
Teilabschnitts 72g weist eine Erstreckung in Richtung
der z-Achse 68g von etwa 1 cm auf.
[0061] Das Abstützelement 56g weist genau ein
Scharnierbefestigungselement 88g auf. Ferner weist das
Abstützelement 56g genau ein Hausmöbelbefestigungs-
element 89g auf. Das Scharnierbefestigungselement
88g ist mit dem Hausmöbelbefestigungselement 89g
identisch. Das Scharnierbefestigungselement 88g
und/oder das Hausmöbelbefestigungselement 89g ist in
dem unteren Bereich des zweiten Teilabschnitts 72g an-
geordnet. Das Scharnierbefestigungselement 88g
und/oder das Hausmöbelbefestigungselement 89g ist zu
einem von zwei Durchgangslöchern 54g eines Hausmö-
belbefestigungsbauteils 52g korrespondierend ausgebil-
det. Im vorliegenden Fall ist das Scharnierbefestigungs-
element 88g und/oder das Hausmöbelbefestigungsele-
ment 89g zu einem ersten Durchgangsloch 54g des
Hausmöbelbefestigungsbauteils 52g korrespondierend
ausgebildet.
[0062] Ferner weist das Abstützelement 56g ein
Scharnierformschlusselement 92g auf (vgl. Figur 24).
Das Scharnierformschlusselement 92g ist als Erhöhung
ausgebildet. Das Scharnierformschlusselement 92g ist
im vorliegenden Fall rund ausgebildet. Alternativ ist auch
denkbar ein Scharnierformschlusselement quadratisch,
rechteckig und/oder oval auszubilden. Das Scharnier-
formschlusselement 92g ist in dem unteren Bereich des
zweiten Teilabschnitts 72g angeordnet. Das Scharnier-
formschlusselement 92g ist zumindest teilweise zu ei-
nem von zwei Durchgangslöchern 54g des Hausmöbel-
befestigungsbauteils 52g korrespondierend ausgebildet.
Im vorliegenden Fall ist das Scharnierformschlussele-
ment 92g zumindest teilweise zu einem zweiten Durch-
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gangsloch 54g des Hausmöbelbefestigungsbauteils 52g
korrespondierend ausgebildet. Das Scharnierform-
schlusselement 92g weist eine Erstreckung in Richtung
der y-Achse 66g, insbesondere in Richtung kleiner wer-
dender y-Werte, von 0,1 cm auf. Das Scharnierform-
schlusselement 92g weist eine Erstreckung in Richtung
der x-Achse 64g von etwa 0,2 cm auf.
[0063] Das Scharnierformschlusselement 92g ist dazu
vorgesehen, formschlüssig mit zumindest einem Haus-
gerätescharnier 32g, 34g verbunden zu werden. Dem-
nach ist das Abstützelement 56g dazu vorgesehen, form-
schlüssig mit zumindest einem der Hausgerätescharnie-
re 32g, 34g verbunden zu werden. Dabei ist das Schar-
nierformschlusselement 92g dazu vorgesehen, in einem
montierten Zustand des Abstützelements 56g in eines
der Durchgangslöcher 54g, insbesondere formschlüs-
sig, einzugreifen. Das Scharnierformschlusselement
92g ist dazu vorgesehen, in dem montierten Zustand des
Abstützelements 56g in das zweite Durchgangsloch 54g,
insbesondere formschlüssig, einzugreifen.
[0064] Die Figuren 23 und 24 zeigen das Abstützele-
ment 56g in einem montierten Zustand. Der erste Teil-
abschnitt 70g ist zwischen einem Hausgerätegehäuse
16g und einem Hausmöbel 12g angeordnet. Der zweite
Teilabschnitt 72g ist zwischen dem ersten Hausgeräte-
scharnier 32g und dem Hausmöbel 12g angeordnet. Der
zweite Teilabschnitt 72g ist demnach auf einer einem
Hausgerät 10g abgewandten Seite des ersten Hausge-
rätescharniers 32g angeordnet. Der zweite Teilabschnitt
72g ist auf einer dem Hausgerät 10g abgewandten Seite
des Hausmöbelbefestigungsbauteils 52g angeordnet.
Der zweite Teilabschnitt 72g ist zumindest im Wesentli-
chen auf einer gleichen Höhe, wie das erste Hausgerä-
tescharnier 32g, angeordnet. Der zweite Teilabschnitt
72g weist eine zu dem Hausmöbelbefestigungsbauteil
52g korrespondierende Form auf. Das Scharnierbefes-
tigungselement 88g und/oder Hausmöbelbefestigungs-
element 89g ist derart angeordnet, dass das Scharnier-
befestigungselement 88g und/oder Hausmöbelbefesti-
gungselement 89g mit dem ersten Durchgangsloch 54g
fluchtet. Ferner ist das Scharnierformschlusselement
92g derart angeordnet, dass das Scharnierformschluss-
element 92g in das zweite Durchgangsloch 54g, insbe-
sondere formschlüssig, eingreift.
[0065] Der zweite Teilabschnitt 72g stützt im vorliegen-
den Fall das erste Hausgerätescharnier 32g ab. Der
zweite Teilabschnitt 72g weist dazu eine Abstützfläche
80g auf. Die Abstützfläche 80g steht mit dem ersten
Hausgerätescharnier 32g in Kontakt. Im vorliegenden
Fall steht das Scharnierformschlusselement 92g mit dem
zweiten Durchgangsloch 54g des Hausmöbelbefesti-
gungsbauteils 52e in Kontakt. Demnach stützt das
Scharnierformschlusselement 92g das erste Hausgerä-
tescharnier 32g ab.
[0066] In den Figuren 25 bis 27 ist ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Figuren 25 bis 27 ist der Buchstabe h
nachgestellt. Das weitere Ausführungsbeispiel der Figu-

ren 25 bis 27 unterscheidet sich von den vorherigen Aus-
führungsbeispielen zumindest im Wesentlichen durch
ein Abstützelement 56h. Das Abstützelement 56h ent-
spricht zumindest im Wesentlichen dem Abstützelement
56g. Das Abstützelement 56h ist jedoch für ein zweites
Hausgerätescharnier 34h, welches insbesondere in ei-
nem unteren Eckbereich eines Hausgerätegehäuses
16a angeordnet ist, ausgelegt. Im vorliegenden Fall weist
ein oberer Bereich eines zweiten Teilabschnitts 72h eine
Erstreckung in Richtung einer x-Achse 64h von etwa 3,5
cm auf. Ferner weist der obere Bereich des zweiten Teil-
abschnitts 72h eine Erstreckung in Richtung einer z-Ach-
se 68h von etwa 1 cm auf. Ein unterer Bereich des zwei-
ten Teilabschnitts 72g weist eine Erstreckung in Richtung
der x-Achse 64h von etwa 3 cm auf. Der untere Bereich
des zweiten Teilabschnitts 72g weist eine Erstreckung
in Richtung der z-Achse 68h von etwa 4 cm auf. Ferner
ist ein Scharnierbefestigungselement 88h und/oder ein
Hausmöbelbefestigungselement 89h in dem oberen Be-
reich des zweiten Teilabschnitts 72h angeordnet. Ein
Scharnierformschlusselement 92h ist in dem oberen Be-
reich des zweiten Teilabschnitts 72h angeordnet (vgl. Fi-
gur 27).
[0067] Die Figuren 26 und 27 zeigen das Abstützele-
ment 56g in einem montierten Zustand, wobei das Ab-
stützelement 56h das zweite Hausgerätescharnier 34h
abstützt.
[0068] In den Figuren 28 bis 32 ist ein bevorzugtes
weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt.
Dem Ausführungsbeispiel der Figuren 28 bis 32 ist der
Buchstabe i nachgestellt. Das weitere Ausführungsbei-
spiel der Figuren 28 bis 32 unterscheidet sich von den
vorherigen Ausführungsbeispielen zumindest im We-
sentlichen durch ein Abstützelement 56i.
[0069] Das Abstützelement 56i weist zumindest im
Wesentlichen vier Teilabschnitte 70i, 72i, 73i, 74i auf (vgl.
Figur 28). Ein erster Teilabschnitt 70i weist eine rechte-
ckige Form auf. Der erste Teilabschnitt 70i ist im vorlie-
genden Fall zu einer xz-Ebene parallel angeordnet. Der
erste Teilabschnitt 70i weist eine Erstreckung in Richtung
einer x-Achse 64i von etwa 6 cm auf. Der erste Teilab-
schnitt 70i weist eine Erstreckung in Richtung einer z-
Achse 68i von etwa 4 cm auf. An eine Seite des ersten
Teilabschnitts 70i schließt sich ein zweiter Teilabschnitt
72i an. Der zweite Teilabschnitt 72i weist eine rechtecki-
ge Form auf. Der zweite Teilabschnitt 72i ist im vorlie-
genden Fall zu der xz-Ebene parallel angeordnet. Der
zweite Teilabschnitt 72i ist zu dem ersten Teilabschnitt
70i demnach parallel angeordnet. Der zweite Teilab-
schnitt 72i ist im Vergleich zu dem ersten Teilabschnitt
70i um etwa 0,25 cm in Richtung einer y-Achse 66i par-
allel versetzt. Der zweite Teilabschnitt 72i ist im Vergleich
zu dem ersten Teilabschnitt 70i um etwa 0,25 cm in Rich-
tung größer werdender y-Werte parallel versetzt. Der
zweite Teilabschnitt 72i weist eine Erstreckung in Rich-
tung der x-Achse 64i von etwa 3 cm auf. Der zweite Teil-
abschnitt 72i weist eine Erstreckung in Richtung der z-
Achse 68i von etwa 5 cm auf. An den zweiten Teilab-
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schnitt 72i schließt sich in einem Bereich der oberen Kan-
te 76i des Abstützelements 56i ein dritter Teilabschnitt
73i an. Der dritte Teilabschnitt 73i ist dabei um die x-
Achse 64i in Richtung kleiner werdender y-Werte gebo-
gen. Der dritte Teilabschnitt 73i ist in Richtung der x-
Achse 64i betrachtet zumindest im Wesentlichen halb-
kreisförmig. Der dritte Teilabschnitt 73i weist dabei einen
Radius von etwa 0,1 cm auf. Der dritte Teilabschnitt 73i
weist eine Erstreckung in Richtung der x-Achse 64i von
etwa 3 cm auf. Der dritte Teilabschnitt 73i weist eine Er-
streckung in Richtung der y-Achse 66i von etwa 0,25 cm
auf. Ferner schließt sich an den zweiten Teilabschnitt 72i
in einem Bereich der unteren Kante 78i des Abstützele-
ments 56i ein vierter Teilabschnitt 74i an. Der vierte Teil-
abschnitt 74i ist zu dem dritten Teilabschnitt 74i spiegel-
symmetrisch bezüglich der x-Achse 64i.
[0070] Ferner sind mehrere Scharnierbefestigungse-
lemente 88i und/oder Hausmöbelbefestigungselemente
89i in dem zweiten Teilabschnitt 72i angeordnet. Im vor-
liegenden Fall sind zwei Scharnierbefestigungselemente
88i und/oder Hausmöbelbefestigungselemente 89i in
dem zweiten Teilabschnitt 72i angeordnet. Die Schar-
nierbefestigungselemente 88i und/oder Hausmöbelbe-
festigungselemente 89i weisen eine zumindest im We-
sentlichen ovale Form auf. Die Scharnierbefestigungse-
lemente 88i und/oder Hausmöbelbefestigungselemente
89i weisen eine Erstreckung in Richtung der x-Achse 64i
von etwa 2,5 cm auf. Die Scharnierbefestigungselemen-
te 88i und/oder Hausmöbelbefestigungselemente 89i
weisen eine Erstreckung in Richtung der z-Achse 68i von
etwa 0,4 cm auf. Ein erstes Scharnierbefestigungsele-
ment 88i und/oder ein erstes Hausmöbelbefestigungse-
lement 89i ist zumindest im Wesentlichen in einem Be-
reich einer oberen Kante 78i in dem zweiten Teilabschnitt
72i angeordnet. Ein zweites Scharnierbefestigungsele-
ment 88i und/oder ein zweites Hausmöbelbefestigungs-
element 89i ist zumindest im Wesentlichen in einem Be-
reich einer unteren Kante 78i in dem zweiten Teilab-
schnitt 72i angeordnet.
[0071] Im vorliegenden Fall ist das Abstützelement 56i
umschlagsymmetrisch ausgebildet. Das Abstützelement
56i ist spiegelsymmetrisch ausgebildet. Das Abstützele-
ment 56i ist dazu vorgesehen, entweder ein erstes Haus-
gerätescharnier 32i abzustützen und/oder ein zweites
Hausgerätescharnier 34i abzustützen.
[0072] Die Figuren 29 bis 31 zeigen das Abstützele-
ment 56i in einem montierten Zustand, wobei das Ab-
stützelement 56i das erste Hausgerätescharnier 32i ab-
stützt. Der erste Teilabschnitt 70i ist zwischen einem
Hausgerätegehäuse 16i und einem Hausmöbel 12i an-
geordnet. Der zweite Teilabschnitt 72i ist zwischen dem
ersten Hausgerätescharnier 32i und dem Hausmöbel 12i
angeordnet. Der zweite Teilabschnitt 72i ist demnach auf
einer einem Hausgerät 10i abgewandten Seite des ers-
ten Hausgerätescharniers 32i angeordnet. Der zweite
Teilabschnitt 72i ist auf einer dem Hausgerät 10i abge-
wandten Seite des Hausmöbelbefestigungsbauteils 52i
angeordnet. Der zweite Teilabschnitt 72i ist zumindest

im Wesentlichen auf einer gleichen Höhe, wie das erste
Hausgerätescharnier 32i, angeordnet. Der zweite Teil-
abschnitt 72i weist eine zu dem Hausmöbelbefestigungs-
bauteil 52i korrespondierende Form auf. Der dritte Teil-
abschnitt 73i ist oberhalb des ersten Hausgeräteschar-
niers 32i angeordnet. Der dritte Teilabschnitt 73i umgreift
das erste Hausgerätescharnier 32i. Der dritte Teilab-
schnitt 73i umgreift eine Oberseite 94i des ersten Haus-
gerätescharniers 32i. Der dritte Teilabschnitt 73i umgreift
eine Oberseite eines Hausmöbelbefestigungsbauteils
52i. Der vierte Teilabschnitt 74i ist unterhalb des ersten
Hausgerätescharniers 32i angeordnet. Der vierte Teilab-
schnitt 74i umgreift das erste Hausgerätescharnier 32i.
Der vierte Teilabschnitt 74i umgreift eine Unterseite 82i
des ersten Hausgerätescharniers 32i. Der vierte Teilab-
schnitt 74i umgreift eine Unterseite des Hausmöbelbe-
festigungsbauteils 52i.
[0073] Im vorliegenden Fall ist das zweite Scharnier-
befestigungselement 88i und/oder das zweite Hausmö-
belbefestigungselement 89i derart angeordnet, dass das
zweite Scharnierbefestigungselement 88i und/oder das
zweite Hausmöbelbefestigungselement 89i mit den zwei
Durchgangslöchern 54i fluchtet. Ferner stützt zumindest
im Wesentlichen der vierte Teilabschnitt 74i das erste
Hausgerätescharnier 32i ab. Dazu weist der vierte Teil-
abschnitt 74i eine Abstützfläche 80i auf, welche mit dem
ersten Hausgerätescharnier 32i in Kontakt steht.
[0074] Die Figur 32 zeigt das Abstützelement 56i in
einem montierten Zustand, wobei das Abstützelement
56i das zweite Hausgerätescharnier 34i abstützt. Das
Abstützelement 56i ist in diesem Fall analog zu dem vor-
herigen Fall angeordnet.
[0075] Im vorliegenden Fall ist jedoch das erste Schar-
nierbefestigungselement 88i und/oder das erste Haus-
möbelbefestigungselement 89i derart angeordnet, dass
das erste Scharnierbefestigungselement 88i und/oder
das erste Hausmöbelbefestigungselement 89i mit den
zwei Durchgangslöchern 54i fluchtet.
[0076] In den Figuren 33 und 34 ist ein bevorzugtes
weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt.
Dem Ausführungsbeispiel der Figuren 33 und 34 ist der
Buchstabe j nachgestellt. Das weitere Ausführungsbei-
spiel der Figuren 33 und 34 unterscheidet sich von den
vorherigen Ausführungsbeispielen zumindest im We-
sentlichen durch ein Abstützelement 56j. Das Abstütze-
lement 56j entspricht zumindest im Wesentlichen dem
Abstützelement 56i.
[0077] Im vorliegenden Fall weist das Abstützelement
56j genau ein Gehäusebefestigungselement 62j auf. Das
Gehäusebefestigungselement 62j ist in einem ersten
Teilabschnitt 70j angeordnet. Das Gehäusebefesti-
gungselement 62j ist zumindest im Wesentlichen zentral
in dem ersten Teilabschnitt 70j angeordnet. Ferner ist an
einer einem zweiten Teilabschnitt 72j abgewandten Seite
des ersten Teilabschnitts 70j ein Gehäuseformschluss-
element 96j angeformt. Das Gehäuseformschlussele-
ment 96j ist dabei um eine z-Achse 68j in Richtung kleiner
werdender y-Werte gebogen. Das Gehäuseformschlus-
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selement 96j ist in Richtung der z-Achse 68j betrachtet
zumindest im Wesentlichen bogenförmig. Das Gehäu-
seformschlusselement 96j weist eine Erstreckung in
Richtung einer y-Achse 66j von etwa 0,3 cm auf. Das
Gehäuseformschlusselement 96j weist eine Erstreckung
in Richtung der z-Achse 68j von etwa 3 cm auf.
[0078] Im vorliegenden Fall ist das Abstützelement 56j
dazu vorgesehen, formschlüssig an zumindest einem
Hausgerätegehäuseelement 20j, 22j, 24j, 26j, 28j befes-
tigt zu werden. Das Abstützelement 56j ist dazu vorge-
sehen, insbesondere über das Gehäuseformschlussele-
ment 96j, formschlüssig an einer Seitenfläche 60j befes-
tigt zu werden. Alternativ ist auch denkbar, eine Position
einer Befestigungsausnehmung und eines Formschluss-
befestigungselements zu tauschen. Ferner ist denkbar,
mehrere Befestigungsausnehmungen, insbesondere
zwei oder drei Befestigungsausnehmungen, und/oder
mehrere Formschlussbefestigungselemente, insbeson-
dere zwei oder drei Formschlussbefestigungselemente,
vorzusehen.
[0079] Die Figur 34 zeigt das Abstützelement 56j in
einem montierten Zustand, wobei das Abstützelement
56j das erste Hausgerätescharnier 32j abstützt. Dabei
ist das Abstützelement 56j über das Gehäuseform-
schlusselement 96j formschlüssig an einem als Hausge-
räteseitenwand ausgebildeten Hausgerätegehäuseele-
ment 20j, 22j befestigt. Dazu weist das als Hausgeräte-
seitenwand ausgebildete Hausgerätegehäuseelement
20j, 22j ein zu dem Gehäuseformschlusselement 96j kor-
respondierendes Gehäuseformschlusselement 98j auf.

Bezugszeichen

[0080]

10 Hausgerät
12 Hausmöbel
14 Standfläche
16 Hausgerätegehäuse
18 Schließelement
20 Hausgerätegehäuseelement
22 Hausgerätegehäuseelement
24 Hausgerätegehäuseelement
26 Hausgerätegehäuseelement
28 Hausgerätegehäuseelement
30 Möbelfront
32 Hausgerätescharnier
34 Hausgerätescharnier
36 Frontfläche
38 Beschlag
40 Beschlag
42 Bohrung
44 Bohrung
46 Kontaktfläche
48 Kontaktfläche
50 Vertikalachse
52 Hausmöbelbefestigungsbauteil
54 Durchgangsloch

56 Abstützelement
58 Schraube
60 Seitenfläche
62 Gehäusebefestigungselement
64 x-Achse
66 y-Achse
68 z-Achse
70 Teilabschnitt
71 Teilabschnitt
72 Teilabschnitt
73 Teilabschnitt
74 Teilabschnitt
76 Kante
78 Kante
80 Abstützfläche
82 Unterseite
84 Schraube
88 Scharnierbefestigungselement
89 Hausmöbelbefestigungselement
90 Abstützpunkt
92 Scharnierformschlusselement
94 Oberseite
96 Gehäuseformschlusselement
98 Gehäuseformschlusselement

Patentansprüche

1. Hausgerätevorrichtung, insbesondere Kältegeräte-
vorrichtung, mit zumindest einem Abstützelement
(56a - 56j), welches dazu vorgesehen ist, zumindest
ein Hausgerätescharnier (32a - 32j; 34a - 34j) gegen
zumindest ein Hausgerätegehäuseelement (20a -
20j; 22a - 22j; 24a - 24j; 26a - 26j; 28a - 28j) abzu-
stützen, dadurch gekennzeichnet, dass das zu-
mindest eine Abstützelement (56a - 56j) zumindest
teilweise aus Metall besteht.

2. Hausgerätevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine Abstüt-
zelement (56a - 56j) zumindest eine Abstützfläche
(80a - 80j) aufweist, welche dazu vorgesehen ist,
das zumindest eine Hausgerätescharnier (32a - 32j;
34a - 34j) zu kontaktieren.

3. Hausgerätevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das zumindest eine
Abstützelement (56a - 56j) ein minimales Elastizi-
tätsmodul von zumindest 50 kN/mm2 aufweist.

4. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine Abstützelement (56a - 56j)
einstückig ausgebildet ist.

5. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine Abstützelement (56a - 56j)
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eine Materialstärke zwischen 0,5 mm und 6 mm auf-
weist.

6. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch das zu-
mindest eine Hausgerätescharnier (32c - 32d; 34c -
34d) und das zumindest eine Hausgerätegehäusee-
lement (20c - 20d; 22c - 22d; 24c - 24d; 26c - 26d;
28c - 28d), wobei zumindest ein Abstützpunkt (90c
- 90d) des zumindest einen Abstützelements (56c -
56d) in einem montierten Zustand von einer Kontakt-
fläche (46c - 46d; 48c - 48d) des zumindest einen
Hausgerätescharniers (32c - 32d; 34c - 34d) mit dem
zumindest einen Hausgerätegehäuseelement (20c
- 20d; 22c - 22d; 24c - 24d; 26c - 26d; 28c-28d) einen
zumindest im Wesentlichen maximalen Abstand auf-
weist.

7. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine Abstützelement (56a - 56j)
zumindest ein Gehäusebefestigungselement (62a -
62j) aufweist, welches dazu vorgesehen ist, an dem
zumindest einen Hausgerätegehäuseelement (20a
- 20j; 22a - 22j; 24a - 24j; 26a - 26j; 28a - 28j) befestigt
zu werden.

8. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine Abstützelement (56j) zu-
mindest ein Gehäuseformschlusselement (96j) auf-
weist, welches dazu vorgesehen ist, formschlüssig
mit dem zumindest einen Hausgerätegehäuseele-
ment (20j, 22j, 24j, 26j, 28j) verbunden zu werden.

9. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine Abstützelement (56c, 56d,
56g, 56h, 56i, 56j) zumindest ein Scharnierbefesti-
gungselement (88c, 88d, 88g, 88h, 88i, 88j) aufweist,
welches dazu vorgesehen ist, an dem zumindest ei-
nen Hausgerätescharnier (32c, 32d, 32g, 32h, 32i,
32j ; 34c, 34d, 34g, 34h, 34i, 34j) befestigt zu werden.

10. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine Abstützelement (56g, 56h)
zumindest ein Scharnierformschlusselement (92g,
92h) aufweist, welches dazu vorgesehen ist, form-
schlüssig mit dem zumindest einen Hausgeräte-
scharnier (32g, 32h; 34g, 34h) verbunden zu wer-
den.

11. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine Abstützelement (56c, 56d,
56g, 56h, 56i, 56j) zumindest ein Hausmöbelbefes-
tigungselement (89c, 89d, 89g, 89h, 89i, 89j) auf-

weist, welches dazu vorgesehen ist, an zumindest
einem Hausmöbelelement befestigt zu werden.

12. Hausgerätevorrichtung nach einem der Ansprüche
7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das zu-
mindest eine Abstützelement (56a - 56j) dazu vor-
gesehen ist, lösbar befestigt zu werden.

13. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine Abstützelement (56i - 56j)
zumindest im Wesentlichen umschlagsymmetrisch
ausgebildet ist.

14. Hausgerät (10a - 10j), insbesondere Kältegerät, mit
zumindest einer Hausgerätevorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche.

15. Abstützelement (56a - 56j) für eine Hausgerätevor-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13.
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